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 Hausmitteilungen  Nr. 71/2020 vom 03.08.2020 

Dezernat 4 – Organisation und Personal 
 
 
 
Öffnung der Mensen und Cafeterien des Hochschulsozialwerk 
 
Ab dem 3. August können Studierende und Mitarbeiter*innen der Bergischen Universität 
wieder die Mensen und Cafeterien besuchen. Für die Sicherheit der Besucher*innen hat 
das Hochschul-Sozialwerk ein kleines Regelwerk entworfen. 
 
Die Regeln finden Sie auf der Homepage des Hochschulsozialwerk unter folgendem link:  
 
https://www.hochschul-sozialwerk-
wuppertal.de/fileadmin/user_upload/pdf/info/Regeln_fuer_Mensabesuch.pdf 
 
gez. Sabine Heinrich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/fileadmin/user_upload/pdf/info/Regeln_fuer_Mensabesuch.pdf
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 Hausmitteilungen  Nr. 71/2020 vom 03.08.2020 

Dezernat 4 – Organisation und Personal 
 
 
 
Legitimierung zum Besuch der Mensen und Cafeterien des Hochschulsozialwerk 
 
Die Mensen/Cafeterien stehen ab 03.08.2020 nur den Studierenden sowie den 
Bediensteten der Bergischen Universität zur Verfügung. 
 
Die Besucher*innen müssen sich nach den Regeln des HSW mit Studierenden- bzw. 
Dienstausweis oder einer Bescheinigung der Bergischen Universität unaufgefordert 
legitimieren. 
 
Im Zweifel werden sich die HSW-Mitarbeiter*innen einen Lichtbildausweis zeigen lassen.  
 
Sollten Sie als Mitarbeiter*in der Bergischen Universität keinen Dienstausweis besitzen, so 
können Sie zur Legitimierung auch die Bescheinigung im angehängten pdf nutzen, füllen 
Sie diese bitte aus und lassen Sie sie von*vom Leiter*in ihrer Einrichtung unterschreiben 
und mit einem Dienststempel versehen. 
 
gez. Sabine Heinrich 
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